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A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G       2 0 1 0 

 
Veranstalter: 
Leichtathletik-Verband Mecklenburg-Vorpommern 

Wettbewerbe: 

Der Laufcup besteht aus einer Serie von Wertungsläufen, deren Anzahl jährlich neu festgelegt wird (im Jahre 2010 
14 Einzelläufe und ein Staffellauf). Die Läufe sind in der Regel als Straßenläufe auszurichten, jedoch können auch 
Läufe auf geeigneten unbefestigten Wegen sowie Bahnläufe zugelassen werden. Für Straßenläufe sind amtlich 
vermessene Strecken erforderlich! 
Die Streckenlängen der einzelnen Wettbewerbe werden durch die Laufcup-Kommission unter dem Vorsitz des 
Laufwartes in Abstimmung mit den Ausrichtern der Cupläufe festgelegt. 
Anträge zur Ausrichtung eines LC-Wettkampfes sind bis zum 31.07. des laufenden Jahres für das Folgejahr 
beim Laufwart schriftlich einzureichen. 
 
Startberechtigung: 
Startberechtigt sind alle Läuferinnen und Läufer, die Mitglied eines beim LVMV angemeldeten Leichtathletikvereins 
bzw. einer LA-Abteilung oder einer Laufgruppe sind, einen gültigen Startpass besitzen und die Teilnahmegebühr 
bezahlt haben. Der Besitz eines gültigen Startpasses ist nachzuweisen bzw. dessen Beantragung hat bis zum 
15.Juli des laufenden Wettkampfjahres nachweislich zu erfolgen. Ausländer sind darüber hinaus nur 
startberechtigt, wenn sie nachweisbar in Deutschland wohnen oder sich hier gewöhnlich aufhalten (siehe LVO). 
 
Am Anfang eines jeden Wettkampfjahres ist von den Vereinen bzw. von Einzelstartern die Teilnahme am 
LC schriftlich beim Laufwart anzumelden. In die Wertung kommen nur Teilnehmer mit bestätigter LC-
Startnummer vom Tag des Erwerbes an. 
Die Teilnahmegebühr ist mit der Anmeldung zu entrichten!  
 
Wertung: 
 
Die CUP-Einzelwertung erfolgt in den vom DLV festgelegten Altersklassen der Erwachsenen und einer 
Jugendklasse (Jgd. A und B gemeinsam), sowie einer zusätzlichen offenen Klasse ohne Altersdifferenzierung 
(jeweils männlich und weiblich). In der Jugendklasse sind auch Schüler/innen ab M/W15 für den Laufcup 
startberechtigt. Eine Begrenzung der Altersklassen nach oben ist nicht vorgesehen. Für eine Wertung in der 
offenen Klasse ist ein Start auf den jeweiligen Hauptstrecken erforderlich. 
Bei jedem Einzellauf erhalten die Klassensieger (sowohl in der Gesamtwertung als auch in der AK-Wertung) 25 
Wertungspunkte, die Zweiten 24 usw. bis Platz 25 mit 1 Wertungspunkt. Bei Läufen, die gleichzeitig als 
Landesmeisterschaften ausgeschrieben sind, gibt es einen Punktzuschlag von jeweils 0,5 Punkten. 
Für den CUP nicht Startberechtigte fallen aus der Wertung! 
Der CUP- Endstand ergibt sich aus der Addition der fünf punktbesten Ergebnisse aller vom Aktiven angetretenen 
Einzelläufe. Bei Punktgleichheit entscheiden zunächst die Läufe gegeneinander, danach die Gesamtzahl der in 
allen absolvierten Einzelläufen erzielten Punkte. In die Abschlusswertung kommen alle Aktive mit mindestens 60 
Wertungspunkten. 
 
Daneben gibt es eine Vereins- und eine Teamwertung. In die Vereinswertung gehen alle von den in der 
Abschlusswertung vertretenen Aktiven der jeweiligen Vereine erreichten Punkte (Altersklassen- und 
Gesamteinzelwertung) sowie die im Staffelwettbewerb erreichten Punkte ein. 
In der Teamwertung werden nur die von den jeweils fünf punktbesten Aktiven eines Vereins erzielten Punkte in der 
Altersklassen- und Gesamteinzelwertung berücksichtigt. 
In der Vereins- und Teamwertung werden nur die Aktiven berücksichtigt, die für den jeweiligen Verein mit Startpass 
startberechtigt sind (keine „Gaststarter“). 

 
 
 

 



Wertung des Staffelwettbewerbs im Rahmen der Vereinswertung: 
- Die Wertung erfolgt in 5 Klassen (Männer, Frauen, Oldies, Jugendliche und Mixstaffeln), wobei 

Oldie- und Jugendstaffeln für männliche und weibliche Teilnehmer offen sind (keine gesonderten 
Wertungen). 

- In allen Klassen erfolgt die gleiche Punktwertung (1.Platz 150 Punkte, 2.Platz 135 Punkte, 3.Platz 
120 Punkte, 4.Platz 110 Punkte, 5.Platz 100 Punkte und weiter in 10-P.-Abständen). 

- Bei den Oldie-Staffeln müssen wenigstens 4 Teilnehmer mindestens der AK M50 oder W50 
angehören. Ein Teilnehmer kann der AK M45 oder W45 angehören. 

- Bei den Mixstaffeln starten 3 männliche und 2 weibliche Teilnehmer oder umgekehrt. Für die 
Laufcupwertung bleibt diese Staffel allein den kleineren Laufvereinen mit höchstens 12 gemeldeten 
Laufcupteilnehmern vorbehalten. 

- Jeder Verein kann in den einzelnen Klassen beliebig viele Staffeln stellen. 
- Die Staffeln werden für den Laufcup nur dann gewertet, wenn mindestens 4 Staffelmitglieder für 

den Einzellaufcup gemeldet sind. Der 5. Teilnehmer muss nicht für den Einzellaufcup gemeldet 
sein, er muss aber nachweisbar dem Verein angehören.  

-  
Auswertung / Wettkampfprotokolle: 
Die Auswertung wird durch den Statistiker (Lauf)  
                       
           Dr. Herbert Stromeyer  
                      Jarpenbeeker Damm 13a                       
           18507 Grimmen,                  vorgenommen. 
 
Die Wettkampfprotokolle sind umgehend jeweils an Dr. H. Stromeyer und an den Laufwart 
 
                      Jürgen Trommer  
                      Bölkower Chaussee 9     
                      18276 Mühl Rosin,              zu schicken (Versendung per E-Mail ist ausreichend)! 
 
Auszeichnung: 
Die Sieger, Zweit- und Drittplazierten der ausgeschriebenen Klassen erhalten vom Ausrichter Urkunden. Über 
Pokale und Ehrenpreise entscheidet der Ausrichter eigenverantwortlich. 
Bei der Abschlussveranstaltung zum Laufcup erhalten alle Läuferinnen und Läufer, die in den einzelnen Klassen 
(Gesamteinzelwertung und AK-Wertung) mind. 60 Wertungspunkte erreicht haben, Urkunden. Gleiches gilt für die 
Sieger und Platzierten in der Vereinswertung und der Teamwertung. Die weitere Würdigung der Sieger und 
Platzierten mit Ehrenpreisen erfolgt entsprechend den finanziellen Möglichkeiten des Laufcupveranstalters.  
 
Teilnahmegebühren: 
Die Gebühr für die Teilnahme am Laufcup des jeweiligen Wettkampfjahres beträgt je Starter 5,00 €. Diese 
finanziellen Mittel dienen ausschließlich zur würdigen Ausgestaltung der Abschlussveranstaltung. 
Durch die Vereine ist die Gebühr einschl. einer namentlichen Aufstellung der Teilnehmer des laufenden 
Wettkampfjahres beim Leichtathletikverband MV, Trotzenburger Weg 15, 18057 Rostock zu entrichten.  
Vereine oder Einzelstarter, die diese Gebühr für den laufenden Wettbewerb nicht entrichten, werden in der 
Laufcupwertung nicht berücksichtigt! 
 
Allgemeines: 
- Reklamationen zu den Wettkampfergebnissen oder zur Laufcupwertung sind bis 10 Kalendertage nach dem 
jeweiligen Wettkampf schriftlich an den Ausrichter bzw. an den Laufstatistiker und durchschriftlich an den Laufwart 
zu richten. 
 
- Den Ausrichtern der einzelnen Wettkämpfe wird durch das Präsidium des LVMV der Verkauf der Laufabzeichen, 
zur Aufbesserung der Vereinskasse, empfohlen. Die Bedingungen und Preise hierfür sind beim LVMV abzufordern. 
  
 - Bei einer Verbindung von Cupläufen mit Landesmeisterschaften sind alle offiziell geführten 
Laufcupteilnehmer automatisch für die Landesmeisterschaften startberechtigt. Die in den 
Ausschreibungen der LM genannten Meldetermine sind jedoch einzuhalten. 
 
 
 
 
 

 

 

 

         


